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Amts - »ns Intelligenz Blatt
für die Oberamts - Bezirke

Nagold , Freudenstadt und Horb.

N o . 81. Dienstag den 12. C>ctober 1841.

Amtliche Erlasse.
Nagold . Frcndcnstadt . Horb.

Belehrung
über die Vo rsi ch tsm a aßregeln

in d cin Gebrauche metallener
Gerathschäften für Speisen
und Getränke , verfaßt von
dem K . Me dicin alCollcgi um.

(Beschluß.)
3)  Auch das  Zinn ist kein völlig

unschädliches Metall , selbst wenn es ganz
rein , ohne den häufigen Zusatz von Blei,
verarbeitet , und bloß etwa mit einem
Procent Kupfer versetzt ist, indem saner
und säuernde Speisen und Getränke bei
l ngcrcm Skchcnlasscn einen Thcil des
Zinns aufiöscn und dadurch für die
Gesundheit nachtheilig werden können.
Es ist daher reichlich, Zinngeschirr für
diesen Zweck überhaupt nicht, oder , wo
hieß, wie bei Kannen nicht ausführbar
ist, wenigstens nur mit Vorsicht zu gc-
b . auchcn. Auch in dieser Hinsicht ist
cs vom Interesse , die Verzinnung von
kupfernen oder eisernen Gerüchen in
Beziehung auf ihre Haltbarkeit genau
zu prüfen.

4 ) ÄasBlei  erfordert hauptsächlich
in seiner Beimischung zum Zinn nähere
Beachtung.

Löst es sich auch bei dem gewöhn¬
lichen Probezinn , das auf 100 Thcile
Zinn 25 Thcile Blei oder 20 Prozent
Blei in der Gesammtmasse ) enthalt,
nicht auf , so kann es doch, wenn durch
längeren Gebrauch die Zinnbestandtheile
darinn sich allmählig aufgelöst haben,
am Ende in , einem Verhältnisse übrig
bleiben, das schädlich werden möchte. Man
thut daher jedenfalls besser daran , zu

Eß - und TrinkGeschirren vorzugsweise
solcher sich zu bedienen , die aus reinem
Zinn gefertigt sind. Das reine Zinn zeich¬
net sich durch seine silbcrähnliche Farbe
und Glanz , einen cigenthumlichen Ge¬
ruch beim Reiben und ein eigenes Knir¬
schen zwischen den Zahnen aus , indeß
die Farbe des PrcbeziunS etwas bläu¬
lich ist und bei stärkerer Beimischung
von Blei auch mehr dem Blcigrauen
sich nähert.

Größere Vorsicht ist unbedingt nö-
thig bei solchen zinnernen Gefasscn,
welchen Blei in größerer Menge zuge-
seht ist, als bei dem sogenannten Pro¬
bezinn , namentlich wenn der Zusatz mehr
als den dritten Theil der Gesammtmasse
betragt . Dieser größere Gehalt von
Blei gibt sich durch die Unhaltbarkeit
des Glanzes bei dem Gebrauche und
durch die Entstehung von mattweißen
Stellen auf der Oberfläche zu erkennen,
wenn man Essig, Wein oder Ocl dar¬
auf tropft oder einige Zeit darauf ste¬
hen läßt.

Zn Eß - und TrinkGeschirren sollten
dergleichen Gefasste gar nickt benützt
werden . Selbst bei KochGcschirrcn der
Kinder oder anderen Kindcrspielwaaren,
welche die Kinder leicht zum Munde
bringen , sollte , wenn sie aus solchem
Zinn gefertigt sind , von Eltern und
Aufsehern wenigstens alle Aufmerksam¬
keit angewendet werden , um die Kinder
vor Schaden zu hüten.

Denselben Nachthcil könnte das so¬
genannte Bleiloth (aus gleichen Theilen
Zinn und Blei veranlassen , wenn es
etwa zu Ausbesserung von Gerathen
auf eine Weise angcwendct wird , daß
Speisen und Getränke damit in Be¬

rührung kommen * ). Die Anwendung
des Bleies zu Behältern , in welchen
Wasser anfgcjammclt wird, - würde leicht
zu Bleivergiftung Veranlassung geben,
weil das Wasser,  welches in diesen
Fälle *, mit dem Blei in Berührung
kommt, das Rcgenwasser oder Schnee¬
weißer , keine oder sehr wenige feste Ve-
standtheile enthält . Ein solches reines
atmosphärisches Wasser veranlaßt näm¬
lich ebenso, wie ein sehr weiches Quell-
wasscr viel eher die Auflösung des Bleis,
als ein mehr feste Bcstandtheile , insbe¬
sondere Gyps oder Kalk enthaltendes
sogenanntes hartes Wasser . Die An¬
wendung des Bleis zu Brunncnröhren
ist daher nur unter gewissen Bedingun¬
gen zulässig , unter welche insbesondere
gehört , daß immer hinlänglich Wasser
vorhanden sey, damit nicht zeitweise die
Brnnncnröhrcn nur zum Thcil mit
Wasser gefüllt scycn , daß das Wasser
eine genügende Menge von solchen festen
Bcstandtheilcn , wie namentlich Gyps , koh¬
lensauren Kalk , enthalte , welche die Auflö¬
sung deS Bleies hindern , indeß ein Gehalt
desselben an Kochsalz , oder salzsaurcm
Kalk , oder an Kohlensäure die Auflösung
des Bleies eher begünstigen würde , das
daher auch nie zu Leitung von Saucr-
wassern gebraucht werden kann . Wenn
mithin nicht schon frühere Erfahrungen

*) An  m er  kill , g > Selbst die bloße An¬
wendung von Blcischrotcn jum Reinigen
von Flaschen durch Schütteln derselben
mit Wasser möchte , abgesehen von dem
etwaigen ArsenilGehalte derselbe» , in
soferne verwerflich sey», als Rückstände
davon Zurückbleiben könnten , ohne daß
solches in Flaschen von dunklem Glase
zu bemerken wäre.

»
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über die Unschädlichkeit bleierner Teu¬
chel zu Leitung eines bestimmten Was¬
sers entschieden haben, so ist es noth-
wendig, darüber zuvor Sachverständige
zu Rath zu ziehen und jeglichen Falls
darauf zu sehen, daß die Teuchel gut
gearbeitet seyen, in welcher Hinsicht die
gezogenen bleiernen Teuchel sich empfeh¬
len, da sie eine gleichförmige Dichtigkeit
haben, und dcßhalb weniger Risse be¬
kommen und einen größeren Druck aus-
halten können.

5) Endlich auf das Zink findet,
soweit es dem Messing bcigcmischt vor¬
kommt, dasjenige, was von letzterem
bemerkt wurde, von selbst Anwendung.
Bei der Leichtigkeit, mit der eS an der
Oberfläche verkalkt, sollte es zuZucker-
fabrikationsGeräthen und Kühlröbren
nicht, wie es schon hie und da geschehen,
verwendet werden.

Wird es zu Dachbedeckungen, Rin¬
nen, Wasserbehältern gebraucht, so er¬
fordert die Vorsicht, daß das gesammelte
Wasser, das damit in Berührung kam,
wenigstens nicht zum Genüsse für Men¬
schen und Thiere benützt werde.

Oberantt Nagold.
Nagold.

Die Ortsvorsteher werden unter Hin¬
weisung auf die Bestimmungen des §.
22 der GeneralVerordnungvom
Dezbr. 1810 und des Art. 46 des
Volksschulgesetzes vom 20. Sept. 1836
angewiesen, die Stiftungspflcger, und
wo keine Stiftungspflcgen sind, dieGc-
mcindepfleger zu belehren, daß sie zur
Ausbezahlung des Beitrags für die
DiöcesanSchullehrerLcseGesellschaft, als
einer gesetzlich bestimmten Ausgabe, kei¬
ner besondcrn Ermächtigung des Ober¬
amts bedürfen.

Den 8. Oktober 1841.
K. Oberamt,
Baur , A.V.

Nagold.
i/An die aemeinschaftlichen

Aemter.^
Das gemeinschaftliche Oberamt sieht sich
veranlaßt, folgende Verfügungen zu
treffen:

1) Die Zuziehung schulpflichtiger Kin¬
der zu Tanzbelustigungen, sei es an
der Kirchwcihe, oder bei Hochzeiten,
oder wenn immer, ist verboten, und
es werden die Vorstände der Kir-
chen-Konvente beauftragt, für die
Wahl geeigneter Verkehrungen Sor¬
ge zu tragen, und über die Befol¬
gung dieser Maßregel zu wachen.

2) Die Eltern sind dem KirchenKonvent
dafür verantwortlich, daß ihre Kin¬
der nicht blos bei Nacht, sondern
auch bei Tag von dergleichen Be¬
lustigungen entfernt gehalten werden.

3) Die Ortspolizci- Behörden werden
angewiesen, die Bemühungen der
Geistlichen und Schullehrer durch
angemessene Anordnungen und Ver¬
wendung der Polizeidiener oderOrts-
schühen nachdrücklich zu unterstützen.

Den 8. Oktober 1841.
K. gemeinschaftl. Oberamt,

Baur , A.V. Haas.

Nagold.
Diejenigen Schultheißenämter, in deren
Bezirken sich Confinirte befinden, wer¬
den aufgefordert, die Protokolle über
die wöchentlichen Vernehmungen der¬
selben ungesäumt hieher einzusenden.

Den 9. Oktober 1841.
K Oberamt,
Baur , A.V.

Oberamt Freudenstadt.
F r eu d en sta d t.

Es ist schon hie und da die Wahrneh¬
mung gemacht worden, daß bei den
jährlich vorkommenden Bürgerausschuß¬
wahlen in denjenigen Fällen, wo mit
der aus dem Bürgerausschuß austre¬
tenden Hälfte zugleich der Obmann
auStritt und daher nach §. 51 desVer-
waltungsediktö, außer den neu eintre¬
tenden Dcputirten, zugleich ein Obmann
zu wählen ist, die Stimmzettel zuerst
den Obmann und nach diesem nur so
viele Ausschußglieder als über Abzug
des Obmanns weitere Ausschußstellen
erledigt sind» z. B . wenn die Zahl der
Ausgetretenen einschließlich des ObmannS
vier beträgt, nachdem für die ObmannS-
stelle bezeichneten Bürger, nur drei neue
Bürgerausschußglicder aufführcn, was,
da auf diese Weise der Obmann immer

der neuen Hälfte angehört, auf die Un¬
bekanntschaft der Wähler mit dem §.
51 Absatz 3 des Verwaltungscdikts,
wornach der Obmann auch aus der
im Ausschuß zurückbleibenden Halste
gewählt werden kann, schließen läßt und
schon öfters eine unrichtige Berechnung
des Wahlergebnisses insoferne zur Folge
hatte, als die einem Bürger für die
Obmannsstelle gegebenen Stimmen, mit
den für die Stelle des Ausschußglicds
erhaltene» Stimmen nicht zusammen-
gezählt werden, und derselbe auf diese
Weise andern nachstchcn mußte, die
zwar für die Stelle als Bürgerausschuß¬
glied eine größere, bei der Zusammcn-
rechnung der beiderlei Stimmen dage¬
gen eine geringere Zahl von Stimmen
aus sich vereinigt haben.

Diesen Uuzuträglichkciten wird am
sichersten dadurch begegnet, wenn den
Stimmzetteln eine gleichförmige Einrich¬
tung in der Art gegeben wird , daß
zuerst unter >. eben so viele Ausscbuß-
glicder als Stellen im Ausschüsse(ein¬
schließlich der Obmannsstelle) erledigt
sind, vorgeschlagen werden, und dann
erst nnter II. entweder eine der bereits
unter I. genannten Personen, oder ein
Mitglied der bleibenden Hälfte als Ob¬
mann bezeichnet wird, bei welcher Ein¬
richtung der Stimmzettel sodann aber
die einer Person unter den 2 verschie¬
denen Abtheilungen gegebenen Stimmen
natürlich nicht zusammengerechnetwer¬
den dürfen.

Bei der nächsten und jeder künftigen
Wahl haben die Ortsvorstcher den Wäh¬
lern diese Bestimmungen zu erklären und
ihnen aufzugcben, ihre Stimmzettel nach
dem hier angcfügten Formular zu fer¬
tigen. Jeder von demselben abweichende
Stimmzettel ist den Wählern zur Ab¬
änderung zurückzugeben.

Bei Ruggerichten oder sonstigen
Anlässen wird man sich der Befolgung
dieser Vorschrift versichern.

Den 8. Oktober 1841.
K. Oberamt,

Fleischhauer.
Formular
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K . Oberamt,
Fleischhauer,

i u l a r
zu Bürgerausschuß-
hlen.

s den I . Juli d. I.
Bürgerausschuß-

Mitglieder ( unter diese Zahl ist auch
der Obmann aufzunehmen , wenn er ge¬
setzlich auszutreten hat,)

I . als Ausschußmitglicder
«) den . . . .
I, ) u. s. w.

II . Als Obmann
den.

(als solcher kann einer der unter I.
bezcichneten oder der im Ausschuß blei¬
benden Mitglieder bezeichnet werten .)

den 18
1 . der Wähler.

Oberamt Horb.
Horb.

Die Ortsvorsteher haben dafür zu sorgen,

mächtigte , oder mittelst schriftlicher Re-
cesse ihre Forderungen geltend zu machen
und rechtsgenügend darzuthun.

Diejenigen , welche ihre Rechte nicht
zur Zeit gewahrt haben , werden durch
ein — nach der LiquidationsHandlung
auszusprcchendes Erkenntniß von der
Masse ausgeschlossen. Auch wird von
den Nichterscheinenden angenommen wer¬
ten , sie scyen rücksichtlich eines Ver¬
gleichs der Mehrheit der mit ihnen gleich
bevorzugten und in Betreff des Verkaufs
der Masseobjecte , sowie der Wahl des
Güterpflegers der Erklärung sämmtli-
cker erscheinenden Gläubiger beigetrctcn.

Den 7. Oktober 1841.
K . Oberamtsgericht,

Na st.
daß das Ausschlagen der Chausseegrä¬
ben an den Staats - und Vicinalstraßen,
so wie das Ausräumen der Dohlen,
was Beides im Früh - und Spätjahr

Kameralamt Altenstaig.
A l t e n st a i g.

Um den kürzlich erkauften Begräbniß-

Dic Liegenschaft besteht in
s ) einem zweistockigten neuen Wohn¬

haus mit zwei Wohnungen , einge¬
richteter Mahlmühle mit 3 Mahl-
und 1 Gerbgang , Schleifmühle,
Scheuer , Vieh - und Schweinstalle,
wozu das Bauholz unentgcldlich
abgegeben wird , auch hinlänglich
Wasserkraft hat.

b ) einem Neben -Gebäude mit Keller,
Wasch -, Back -, Branntweinbrenne¬
rei - und Pottaschensiedereieinrich-
tung auch Holz- und Wagenschopf.

c) 1i/g Tag an zwei Sägmühlen mit
Guter » und Waldung.

ck) Ungefähr 7s/ , Morgen Garten,
Wiesen und Baufelder ; (zur Er¬
richtung einer Sägmühle auf einem
dieser Güterstücke ist Concession vor¬
handen .)

Zum Verkauf dieser Liegenschaft
ist Tagfahrt auf

Freitag den 22 . October d. I.
Vormittags 8 Uhr

anberaumt ; die Liebhaber werden hiemit
ciugcladcn , sich zur gedachten Zeit auf
dem Rathhause dahier einzufinden , wo
ihnen die Kaufsbedingungen eröffnet
werden werden . Auswärtige Liebhaber
haben sich mit obrigkeitlichen Vermö-
genszeugnisscn zu versehen.

Zugleich aber werden die unbekann¬
ten Gläubiger des Carl Braun , Müller,
aufgefordcrt , ihre etwaigen Forderungen
binnen dieser Zeit geltend zu machen,
widrigenfalls sie sichs selbst zuzuschreiben
haben , wenn sie bei der Kaufschillings-
Verweisung nicht berücksichtigt werden.

Den 27 . Septbr . 1841.
Der Gemeinderath,

für denselben der Vorstand,
Weidenbach.

Rohrdorf,
Oberamts Horb.

l,'SchaflvaideVcrlcihung .^
Da die hiesige
Schafwaide die¬
ses Jahr zu
Ende geht , so

wird dieselbe
Dienstag den 19. October 1841

Vormittags 9 Uhr
in dem Gasthof zum Hirsch im öffent¬
lichen Aufstreich auf 3 Jahre verpachtet.

WMsL
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Diese Schafwaide ernährt im Vorsom¬
mer 160 , und im Nachsommer 200 Stück.

Zu dieser Verhandlung werden die
Pachtliebhaber eingeladen , und die wei¬
teren Bedingungen werden am Tage der
Verhandlung bekannt gemacht werden.

Den 25 . September 1841.
Aus Auftrag

des Gcmcinderaths,
Schultheiß Teufel.

Reichenbach,
Oberamts Freudenstadt.
sGeid auszulcchen.

250 fl. liegen gegen gesetzliche
Sicherheit bei der Eemeindcpflcge
zum Ausleihen parat.

Den 8 . Oktober 1841.
Gcmeindepflegcr,

K lump p.

Berne  ck.

- , sGcld ausz '.rlelhcn.l
Gegen gesetzliche Sicherheit sind
sogleich 2607 fl. Grundstockvgcl-
der auSzuleihen.

Den 8 . Oktbr . 1841.
Frhrl . v. Gültl . Rentamt.

B ö r st i n g c n,
Oberamts Horb.

^Verpachtung der Schafwaidc
und Winterung .^

Am Samstag den 23. Octoberd. I.
Nachmittags 1 Uhr

wird zu Bör-
. die dor-

Schafwaide

für das Jahr 1842 so wie die Schafwin-
tcrung p. 18 ^'/^ , zu welcher der Futter-
Ertrag von 10 Morgen Wiesen und 500
Bund Stroh gegeben wird , verpachtet.

Liebhaber werden Ungeladen , den
Verhandlungen gefällig anwohnen zu
wollen.

Wcitcnburg den 4 . October 1841.
Freih . von Raßlcr 'schcs

Rentamt.

Außcranuliche Gegenstände.
Nagold . Calw.

Der Unterzeichnete wird den nächsten
Nagoldcr Markt mit seinen Waarcn
besuche», bestehend in allen Arten von i
Feilen und Schuhmacher -Handwerkszeug,
auch nimmt er alte Feilen zum Frisch-
aufhaueu an . Er bittet um zahlreichen
Zuspruch und verspricht billige Preise.
Sein Stand ist zunächst der Stadrkirche.

Den 9. October 1841.
Kre m ser,

Fcilenhauer aus Calw.

Simmersfeld,
Obcramts Nagold.

sGeld auszulcihen .^
Bei dem Unterzeichneten liegen gegen
gesetzliche Sicherheit 100 fl. Pflegschafts-
Geld zum Ausleihen parat.

Den 8. October 1841 . ,
Friede ' ch Strehler.

A l t e n st a i g.
Das große Panorama oder malerische
Zimmerreisen von den süd- und nord-
amerikanischen Freistaaten , welches sich

nur kurze Zeit hier aufhält , empfiehlt
sich zu zahlreichem Besuche . Der Schau¬
platz ist im Schwanen.

Nagold.
sVerkauf .^

Der Unterzeichnete verkauft an den Meist¬
bietenden eine 12 Fuß lange Malzdörre
von Eisensturh , eine ungefähr 1 */ , Ei¬
mer haltende Bierpfanne , eine 15' Fuß
lauge und 11 Fuß breite Bicrknhle,
einen Branntweinhafen , und einen ei¬
sernen Kastenosen , und ladet hiezu die
Kaufslicbhaber auf

Samstag den 23 . d. Monats
Vormittags 10 Uhr

in sein Haus gegenüber von der Krone
hiemit ein.

Den 11 . Oktober 1841.
RechtsConsulent,

Schott.

A l t e n st a i g.
Indem Unterzeichneter einem geehrten
Publikum , sowohl hiesigem als auswär¬
tigem die ergebenste Anzeige macht, daß
er s-ch als Saiscnsiedcr ctablirt hat,
e npfiehlt sich unter Zusicbcrnng guter
Waare und billigem Preis bestens

Joh . Georg Ehret,
beim Kaufhaus.

Den 6. Septbr . 1841.

(Hiezu eine Beilage .)

Wöchentliche Frucht - , Fleisch - , Brod - und Victualien - Pceise.
In Nagold,  am 9. October 1841.

k.-40
st-
6

kr.
37

st
6

kr
24
16

Brod -Tare. kr. Fleisch-Tare. kr. Allerlei Victualien. kr.7l 4 2g 4 g Pfund schwarz Ochsenfleisch t Pfund 0 Rindsschmalz i Pfund 28
4 ll 10 56 Brod kosten 20 Rindfleisch . — — 7 Schweineschmalz — — 18

3 18 — — 4 Pfund Kernen» Kalbfleisch . — — 7 Butter . . . — — 15— — — — drvd kosten 12 Hammelfleisch — — 6 Lichter gegossene — — 22
44 — — — — der Weck zu 7 e-vchweinefleiscb mit Speck 9 — gezogene — — 20

— — — —

—
Loth kostet . I Schweinefleisch ohne — 8 Seife . . . — — 15

Frucht -Preise.
Alter Dinkel t Schfl.
Neuer Dinkel i Schfl.
Kernen . . — —
Hader . . — —
G ersten . — —
Müklfrucht — —
Roggen . . 1 Sri .'
Bobnen . . — —
Linsen . . — —
Waizen . — —
Rog .Walzen — —

Unter vcrantw . Redaktion gedruckt und verlegt von F. W . Wischer
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